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ren - den Ambulanten Kinder und Jugendhospiz-
verein Hannover mit einer Weihnachtsspende un-
terstützt. Nähere Informationen zu diesem Verein 
finden Sie auf Seite 23.

Das PHC Team wünscht Ihnen und Ihren Fami-
lien frohe und besinnliche Feiertage sowie einen 
guten Start in das Jahr 2022 – wir freuen uns auf 
ein weiteres Jahr mit Ihnen.

Bleiben Sie gesund.

Weihnachtliche Grüße – Ihr PHC Team  
im Dezember 2021

3

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie dies lesen ist das Jahr 2021 mit allen sei-
nen Höhe, Tiefen und Herausforderungen schon 
(fast) vorbei. Wir freuen uns, dass wir Sie auch 
in 2021 beraten durften auch wenn wir – insbe-
sondere bei den diversen Corona-Hilfen - nicht 
immer die von Ihnen gewünschte Antwort geben 
konnten. Denn auch wir sind an Gesetz, Richtli-
nien und Verordnungen gebunden auch wenn das 
Ergebnis nicht immer sinnvoll ist oder erscheint.

Wir haben uns auch in diesem Jahr dazu ent-
schieden, auf Weihnachtskarten zu verzichten. 
Stattdessen haben wir – wie auch in den Vorjah-
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Der diesjährige Betriebsausflug startete am 
14.10.2021. Nachdem sich das PHC-Team 
pünktlich um 7:00 Uhr am Hauptbahnhof Han-
nover traf, wollten wir uns ebenso pünktlich auf 
den Weg Richtung Würzburg machen. Leider 
durchkreuzte die Bahn diese Pläne dank einer 
leichten Verspätung, von der sich unsere Laune 
jedoch nicht trüben ließ.

Als wir mit einer Verspätung von 30 Minuten in 
Würzburg eintrafen und den Hauptbahnhof ver-
ließen, konnten wir bereits erste Blicke, auf das 
was uns erwartete, erhaschen, da der Bahnhof im 
Tal liegt und wir so auf die Festung Marienberg 
sowie die Weinberge blicken konnten. Das Hotel 
war zum Glück fußläufig erreichbar, und nach-
dem wir unser Gepäck im Hotel verstaut hatten, 
machten wir uns auf den Weg zur Residenz in 
Würzburg. Dort angekommen blickten wir er-
neut auf die Festung Marienberg und entschie-
den uns spontan dazu, den Aufstieg zur Festung 
zu beginnen. Nachdem wir den schönen Weg 
durch die Altstadt Würzburgs sowie über die alte 
Mainbrücke hinter uns gebracht hatten, begannen 
wir die steilen Treppen Richtung Festung zu er-
klimmen und wurden dafür mit einem herrlichen 

Blick über Würzburg und einer schönen Besichti-
gung der Festung belohnt. Danach ging es in ein 
schönes Restaurant direkt am Main, bevor wir die 
Stadt auf eigene Faust erkundeten und uns erst am 
Abend zum gemeinsamen Essen in einem typisch 
fränkischen Restaurant wieder trafen.

Der zweite Tag begann mit einem großen Früh-
stück zur Stärkung vor der Wanderung über und 
durch die Weinberge. Nachdem wir auch diesen 
Aufstieg ohne große Probleme bewältigt hatten, 
hielten wir Inne um Würzburg nun von oben zu 
betrachten. Daraufhin schlenderten wir gemütlich 
durch die Weinberge um gegen Mittag wieder in 
Würzburg einzutreffen. Danach ging jeder seines 
Weges um sich am Abend auf der Domplatte zu 
versammeln, wo wir einen historischen Stadtfüh-
rer trafen, der uns die Historie sowie wichtige 
Orte der Altstadt zeigte. Im Anschluss ließen wir 
den Abend gemütlich in einem Steakhouse mit 
schönem Ambiente ausklingen.

Am Samstag stand nach dem Frühstück das Aus-
checken aus dem Hotel an. Nachdem wir unser 
Gepäck im Bahnhof verstaut hatten, ging es ins 
Pit-Pat Wonderland, in welchem wir Pit-Pat, eine 
Mischform aus Minigolf und Billard, sowie Pool-
Ball, einem Mix aus Billard und Fußball spielen 
konnten bevor wir den Rückweg Richtung Han-
nover antraten.

Ihr Auszubildender – Timo Bischoff 

Betriebsausflug 2021 nach 
Würzburg
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Kaufpreisaufteilung für bebaute 
Grundstücke

Im Rahmen des Erwerbes von bebauten Grund-
stücken kam und kommt es regelmäßig zu Kon-
flikten mit der Finanzverwaltung. Welcher Anteil 
des Kaufpreises der Immobilie entfällt auf das 
abnutzbare Gebäude und welcher Anteil auf den 
nicht abnutzbaren Grund - und Boden?

Bisher hat die Finanzverwaltung im Rahmen ei-
ner Arbeitshilfe für den Steuerpflichtigen ledig-
lich eine Aufteilung nach dem Sachwertverfahren 
zur Verfügung gestellt. Die Ermittlung der Auf-
teilung im Rahmen dieser Arbeitshilfe galt aus 
Sicht der Finanzverwaltung als der einzig zulässi-
ge Weg für die Ermittlung eines Aufteilungsmaß-
stabes. Lediglich eine entsprechende Aufteilung 
des Kaufpreises im Rahmen des Kaufvertrages, 
soweit dieser nicht eine missbräuchliche Nutzung 
z.B. eine Aufteilung lediglich aus Steuerspargrün-
den, zu Grunde liegt, hatte die Finanzverwaltung, 
aufgrund von Rechtsprechung durch den BFH, 
als bindend anerkannt.

Der BFH hatte Ende 2020 mit einem Urteil 
erstmals zur Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 
Stellung genommen und wesentliche Punkte kri-
tisiert. Anschließend hat die Finanzverwaltung 
ihre Arbeitshilfe überarbeitet und seit Mai diesen 
Jahres steht eine neue Version zur Verfügung.

Im Rahmen der neuen Arbeitshilfe werden Da-
ten aus dem Vergleichswertverfahren, dem Er-
tragswertverfahren und dem Sachwertverfahren 
abgefragt. Im Rahmen der Arbeitshilfe wird nun 
anhand des Verhältnisses der Teil- bzw. Verkehrs-
werte von Grund - und Boden sowie Gebäude 
eine Aufteilung durchgeführt. Die Aufteilung 
des Kaufpreises erfolgt somit künftig auf den 
rechtlichen Grundlagen der Immobilienwerter-
mittlungsverordnung. Insoweit erfolgt die Kauf-
preisaufteilung nicht ausschließlich auf dem 
Sachwertverfahren.

Unabhängig davon bleibt die Möglichkeit offen, 
bei "unrealistischen" Ergebnissen ein Gutachten 
einzuholen oder einen öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen zu beauftragen.

Somit sind derzeit drei Möglichkeiten zur schätz-
weisen Ermittlung einer Kaufpreisaufteilung (bei 
fehlender Aufteilung im Kaufvertrag) möglich:

 � Eine Ermittlung nach Immobilienwertverfah-
ren (z.B. nach dem Vergleichswertverfahren, 
dem Ertragswertverfahren oder dem Sach-
wertverfahren)

 � Die aktuelle Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 
aus Mai diesen Jahres (welche eine Mischform 
der zuvor genannten Verfahren darstellt)

 � ein Gutachten einholen oder einen öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen 
beauftragen

Empfehlung:

Wir raten aber dennoch weiterhin, die Aufteilung 
des Kaufpreises im Rahmen des notariell beglau-
bigten Kaufvertrages vorzunehmen. Sofern die 
im Kaufvertrag getroffene Aufteilung den realen 
Gegebenheiten nahekommt, kann diese für steu-
erliche Zwecke übernommen werden und wird 
durch die Finanzverwaltung akzeptiert. Sofern 
die Aufteilung allerdings nur zum Schein oder zur 
missbräuchlichen Gestaltung getroffen wurde, ist 
eine Schätzung im Rahmen der zuvor genannten 
Verfahren vorzunehmen.

Ihr Steuerfachangestellter – Joachim Weissenberg

Schwerpunktthema
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4. Leistungszeitpunkt - Tag der Bewirtung

5. Rechnungsbetrag

Zusätzlich erforderlich bei Rechnungen über 
250 EUR

6. Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des leistenden Unternehmens 

7. Rechnungsnummer

8. Name des Bewirtenden 

Erstellung der Bewirtungsrechnung   
Rechnungen in anderer Form, z. B. handschrift-
lich erstellte oder nur maschinell erstellte, er-
füllen die Nachweisvoraussetzungen nicht; die 
darin ausgewiesenen Bewirtungsaufwendungen 
sind vollständig vom Betriebsausgabenabzug 
ausgeschlossen.

Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein elektroni-
sches Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion, 
werden für den Betriebsausgabenabzug von Auf-
wendungen für eine Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass nur maschinell erstellte, 
elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) abgesicherte Rechnungen anerkannt. Der 
Bewirtungsbetrieb ist in diesen Fällen verpflichtet, 
mit dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit 
Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfäl-
le zu erstellen. Der bewirtende Steuerpflichtige 
kann im Allgemeinen darauf vertrauen, dass die 
ihm erteilte Rechnung vom Bewirtungsbetrieb 
maschinell ordnungsgemäß erstellt und aufge-
zeichnet worden ist, wenn der von dem elektroni-
schen Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion 
ausgestellte Beleg mit einer Transaktionsnummer, 
der Seriennummer des elektronischen Aufzeich-
nungssystems oder der Seriennummer des Si-
cherheitsmoduls versehen wurde. Diese Angaben 
können auch in Form eines QR Codes dargestellt 
werden.

Fällt die zertifizierte technische Sicherheitsein-
richtung (TSE) aus darf das elektronische Auf-
zeichnungssystem weiterbetrieben werden, wenn 
der Ausfall auf dem Beleg z. B. durch eine fehlen-

Das BMF hat seine Ausführungen vom 21.11.1994 
zur steuerlichen Anerkennung von Bewirtungsauf-
wendungen als Betriebsausgaben überarbeitet und 
in dem BMF-Schreiben vom 30.06.2021 veröffent-
licht. 

Aufgrund der immer weiter voranschreitenden 
Digitalisierung, den neuen Kassensicherungsver-
ordnungen und der damit einhergehenden Wei-
terentwicklung der elektronischen Kassen- und 
Aufzeichnungssystem hat sich das BMF in seinem 
Schreiben unter anderem mit der Bewirtungsrech-
nung, welche durch den Bewirtungsbetrieb unter 
Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungs-
systems erstellt wird, beschäftigt. 

Der Abzug von angemessenen Bewirtungsaufwen-
dungen als Betriebsausgaben erfordert vom Steuer-
pflichtigen einen schriftlichen Nachweis über Ort, 
Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie 
die Höhe der Aufwendungen. Die zum Nach-
weis von Bewirtungsaufwendungen erforderlichen 
schriftlichen Angaben müssen zeitnah gemacht 
werden. Hierfür wird regelmäßig ein formloses 
Dokument (sog. Bewirtungsbeleg als Eigenbeleg) 
erstellt. Dabei genügen auf dem Eigenbeleg Anga-
ben zum Anlass und zu den Teilnehmern der Be-
wirtung. 

Die Rechnung muss die folgenden Anforderun-
gen des § 14 UStG erfüllen. Sie muss maschinell 
erstellt und elektronisch aufgezeichnet sein. Bei 
Rechnungen mit einem Gesamtbetrag bis zu 250 
Euro (Kleinbetragsrechnungen) gelten Mindestan-
forderungen.

Verpflichtender Inhalt aller Bewirtungsrechnun-
gen

1. Name und Anschrift des leistenden Unterneh-
mers - Bewirtungsbetrieb

2. Ausstellungsdatum

3. Leistungsbeschreibung - Was wurde verzehrt?

Steuerliche Anerkennung von  
Bewirtungsaufwendungen als Be-
triebsausgabe
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de Transaktionsnummer oder durch eine sonstige 
eindeutige Kennzeichnung ersichtlich ist. Für ent-
sprechend ausgestellte Belege über Bewirtungs-
aufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug 
grundsätzlich zulässig.

Werden Bewirtungsleistungen zu einem späteren 
Zeitpunkt als dem Tag der Bewirtung in Rech-
nung gestellt und unbar bezahlt (z. B. bei der Be-
wirtung eines größeren Personenkreises im Rah-
men einer geschlossenen Veranstaltung) oder sind 
in dem bewirtenden Betrieb ausschließlich unbare 
Zahlungen möglich, ist die Vorlage eines Belegs 
eines elektronischen Aufzeichnungssystems mit 
Kassenfunktion nicht zwingend erforderlich. In 
diesem Fall ist der Rechnung der Zahlungsbeleg 
über die unbare Zahlung beizufügen.

Digitale oder digitalisierte Bewirtungsrechnun-
gen und –belege

Für die vollständige elektronische Abbildung der 
Nachweisvoraussetzungen gilt Folgendes:

Der Eigenbeleg wird vom Steuerpflichtigen digi-
tal erstellt oder digitalisiert (digitaler oder digita-
lisierter Eigenbeleg). Die erforderliche Autorisie-
rung ist durch den Steuerpflichtigen durch eine 
elektronische Unterschrift oder eine elektronische 
Genehmigung der entsprechenden Angaben zu 
gewährleisten; die Angaben dürfen im Nachhin-
ein nicht undokumentiert geändert werden kön-
nen.

Die Rechnung über die Bewirtung in einem Be-
wirtungsbetrieb kann dem Steuerpflichtigen be-
reits in digitaler Form übermittelt werden (digitale 
Bewirtungsrechnung). Eine Bewirtungsrechnung 
in Papierform kann vom Steuerpflichtigen digita-
lisiert werden (digitalisierte Bewirtungsrechnung).

Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg muss 
digital mit der Bewirtungsrechnung zusammen-
gefügt oder durch einen Gegenseitigkeitshinweis 
auf Eigenbeleg und Bewirtungsrechnung verbun-
den werden. Eine elektronische Verknüpfung (z. 
B. eindeutiger Index, Barcode) ist zulässig. Die ge-
forderten Angaben können auch in digitaler Form 
auf der digitalen oder digitalisierten Bewirtungs-

rechnung angebracht werden.

Die Nachweiserfordernisse laut Einkommensteu-
ergesetz sind als erfüllt anzusehen, wenn

• der Steuerpflichtige zeitnah einen elektroni-
schen Eigenbeleg mit den gesetzlich erfor-
derlichen Angaben erstellt oder die gesetzlich 
erforderlichen Angaben zeitnah auf der digi-
talen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung 
elektronisch ergänzt,

• der Zeitpunkt der Erstellung oder Ergänzung 
im Dokument elektronisch aufgezeichnet 
wird,

• das erstellte Dokument oder die Ergänzung 
der Bewirtungsrechnung vom Steuerpflich-
tigen digital signiert oder genehmigt wird,

• der Zeitpunkt der Signierung oder Genehmi-
gung elektronisch aufgezeichnet wird,

• das erstellte Dokument oder die ergänzte Be-
wirtungsrechnung elektronisch aufbewahrt 
wird und

• bei den genannten Vorgängen die Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) erfüllt und die jeweils 
angewandten Verfahren in der Verfahrensdo-
kumentation beschrieben werden.

Bewirtungen im Ausland

Die deutsche Gesetzgebung unterscheidet nicht, 
ob die Bewirtung im Inland oder im Ausland 
stattgefunden hat. Somit gelten dieselben Anfor-
derungen auch bei Auslandsbewirtungen. Wird 
jedoch glaubhaft gemacht, dass eine detaillierte, 
maschinell erstellte und elektronisch aufgezeich-
nete Rechnung nicht zu erhalten war, genügt in 
Ausnahmefällen die ausländische Rechnung, auch 
wenn sie diesen Anforderungen nicht voll ent-
spricht. 
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Anwendungsregelung

Das aktuelle BMF-Schreiben vom 30.06.2021 er-
setzt das Schreiben vom 21. November 1994 und 
ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Für bis zum 
31. Dezember 2022 ausgestellte Belege über Bewir-
tungsaufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug 
unabhängig von den nach der Kassensicherheits-
verordnung geforderten Angaben zulässig. Führen 
die Regelungen in diesem Schreiben über die nach 
der Kassensicherheitsverordnung geforderten An-
gaben hinaus im Vergleich zu den Regelungen im 
Schreiben vom 21. November 1994 zu erhöhten 
Anforderungen an die Nachweisführung, sind die-
se verpflichtend erst für Bewirtungsaufwendungen 
vorauszusetzen, die nach dem 1. Juli 2021 anfallen.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, sprechen 
Sie uns gerne an. 

Ihre Steuerfachangestellte - Marina Burre

Grundsätzlich können alle steuerbegünstigte 
Zweck, soweit dies tatbestandlich möglich ist, auch 
im Ausland verwirklicht werden. Werden die steu-
erbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, 
setzt die Steuerbegünstigung gemäß § 51 Abs. 
2 AO voraus, dass natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich der AO haben, gefördert werden 
oder die Tätigkeit der Körperschaft neben der Ver-
wirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch 
zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland 
beitragen kann (sog. Inlandsbezug). Bei der Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke im Ausland durch 
eine inländische Körperschaft ist zu unterstellen, 
dass die Körperschaft diesen Beitrag zum Ansehen 
der Bundesrepublik Deutschland leistet.

1. Unmittelbare Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke im Ausland

Die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 
im Ausland ist von der als steuerbegünstigt aner-
kannten Körperschaft durch ordnungsgemäße Auf-
zeichnung gemäß § 63 Abs. 3 AO als Bestandteil 

ihrer tatsächlichen Geschäftsführung nachzuwei-
sen. Diese Mitwirkungspflicht im Besteuerungs-
verfahren wird durch die erhöhte Vorsorgepflicht 
für Beweismittel bei der Beurteilung von Sachver-
halten außerhalb des Geltungsbereiches der AO 
gemäß § 90 Abs. 2 AO konkretisiert.

Je nach Lage und Größenordnung des Falles ist 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit zu entscheiden, welche Nach-
weise gefordert werden.

Als Nachweise der satzungsgemäßen Mittelver-
wendung im Ausland können folgende - erfor-
derlichenfalls ins Deutsche übersetzte - Unterla-
gen dienen:

 � im Zusammenhang mit der Mittelverwendung 
abgeschlossene Verträge und entsprechende 
Vorgänge,

 � Belege über den Abfluss der Mittel ins Aus-
land und Quittungen des Zahlungsempfängers 
über den Erhalt der Mittel,

 � ausführliche Tätigkeitsbeschreibung der im 
Ausland entfalteten Aktivitäten,

 � Material über die getätigten Projekte (Pros-
pekte, Presseveröffentlichungen),

 � Gutachten eines Wirtschaftsprüfers bei gro-
ßen oder andauernden Projekten,

 � Zuwendungsbescheide ausländischer Behör-
den, wenn die Maßnahmen dort öffentlich z.B. 
durch Zuschüsse gefördert werden,

 � Bestätigung einer deutschen Auslandsvertre-
tung, dass die behaupteten Projekte durchge-
führt werden.

Eine Körperschaft kann ihre steuerbegünstig-
ten Zwecke im Ausland unmittelbar durch eige-
nes Tätigwerden als auch durch eine Hilfsperson 
i.S.d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO verwirklichen. Bei 
der Hilfsperson kann es sich auch um eine auslän-
dische natürliche oder juristische Person handeln. 
Zur Beweissicherung hinsichtlich der erhöhten 
Vorsorgepflicht für Beweismittel bei der Beurtei-

Verwirklichung steuerbegüns-
tigter Zwecke im Ausland
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Schwerpunktthema

lung von Auslandssachverhalten gemäß § 90 Abs. 
2 AO empfiehlt sich hier insbesondere der Ab-
schluss eines schriftlichen Vertrags zwischen der 
steuerbegünstigten Körperschaft und der auslän-
dischen Hilfsperson, der Inhalt und Umfang der 
Tätigkeit sowie die Rechenschaftspflichten der 
Hilfsperson festlegt.

Abrechnungs- und Buchführungsunterlagen sind 
gemäß § 146 Abs. 2 AO im Inland aufzubewah-
ren.

2. Tätigkeit einer Körperschaft als Förderkör-
perschaft i.S.d. § 58 Nr. 1 AO

Unter die Regelung des § 58 Nr. 1 AO fällt auch 
die Mittelzuwendung an ausländische Körper-
schaften oder ausländische juristische Person des 
öffentlichen Rechts, wenn diese die Mittel für der 
Art nach steuerbegünstigte Zwecke verwenden. 
Die Verwendung der Mittel muss in solchen Fäl-
len ausreichend nachgewiesen werden. Die Emp-
fängerkörperschaft muss nach § 58 Nr. 1 Satz 3 
AO nur dann selber steuerbegünstigt sein, wenn 
es sich um eine beschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft handelt.

Voraussetzung ist, dass die Rechtsform des Emp-
fängers im Ausland einer Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse i.S.d. 
KStG entspricht. Hierzu ist ggf. dessen Satzung 
in deutscher Übersetzung anzufordern. Im Zwei-
fel kann zum Rechtsformvergleich mit deutschen 
Körperschaften eine Auskunft des BZSt eingeholt 
werden, dem hierzu ausländische Gesetzesmate-
rialien zur Verfügung stehen. Im Übrigen gelten 
die vorstehenden Ausführungen unter Tz. 1 über 
den Nachweis der Mittelverwendung im Ausland 
i.S.d. erhöhten Mitwirkungspflicht gemäß § 90 
Abs. 2 AO entsprechend.

Ihr Bilanzbuchhalter – Mehmet Özkan Altay

Mit dem BMF - Schreiben vom 29.10.2021 wur-
den die bereits bestehenden Regelungen zur Ge-

winnerzielungsabsicht ergänzt. Eine Übersicht zu 
diesen Regelungen finden Sie im Kreisel des III. 
Quartals 2021. 

Grundsätzlich durfte die Leistung der gesamten 
PV-Anlage 10 kW nicht überschreiten. Ergän-
zend hierzu darf die Anlage nun alternativ die 10 
kWp nicht überschreiten. Da einige Hersteller 
ihre Angaben lediglich in kWp gemacht haben 
ist nun kein aufwendiges Nachfragen mehr nötig, 
wie viel kW die PV-Anlage denn tatsächlich hat. 
Außerdem können PV- Anlagen mit 10 kWp eine 
höhere Leistung als 10 kW erbringen. Diese Ein-
schränkung ist also geringfügig gelockert worden. 
Es wurde außerdem nochmal klargestellt, dass 
alle PV-Anlagen, die der antragstellenden Per-
son gehören einen Betrieb bilden und damit die 
Gesamtleistung entscheidend ist. Bereits eine ge-
ringfügige Überschreitung wie beispielsweise 10,1 
kW/kWp ist schädlich für den Antrag.

Für PV-Anlagen, die im Eigentum eines Mieters 
stehen, kann die Vereinfachungsregelung in An-
spruch genommen werden. Die Einschränkung, 
die lediglich die Installationen auf Ein – und 
Zweifamilienhäusern begünstigt, ist ebenfalls er-
weitert worden. Nun kann auch für Anlagen auf 
Mehrfamilienhäusern der erleichterte Antrag ge-
stellt werden. 

Für den Antrag unschädlich ist die Nutzung des 
Stroms im eigenen Haushalt, die Einspeisung 
in das Stromnetz. Der Verbrauch des Stroms in 
einem häuslichen Arbeitszimmer ist ebenso un-
schädlich wie die unentgeltliche Überlassung. 
Sollte die Vermietung eines Gebäudeteils vor-
liegen ist es notwendig die Nutzung für den Mie-
ter technisch auszuschließen. Lediglich wenn die 
Mieteinnahmen des Gebäudeteils weniger als 520 
€ im Jahr beträgt ist dies unerheblich. Unabhängig 
von den oben genannten Bedingungen kann der 
Steuerpflichtige weiterhin eine Liebhaberei oder 
auch eine Gewinnerzielungsabsicht mit den pas-
senden Unterlagen nachweisen.

Ihr Steuerfachangestellter - Tim Schlesinger
Änderungen bei der steuerlichen 
Behandlung von Photovoltaikan-
lagen
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Die Überbrückungshilfe III Plus wird bis 
31.12.2021 verlängert (ursprünglich sollte sie 
Ende September auslaufen). In die Verlän-
gerung geht auch die Neustarthilfe Plus, mit 
der von Coronabedingten Umsatzeinbrüchen 
betroffene Soloselbstständige unterstützt wer-
den (Mitteilung des BMF vom 8.9.2021).  
Auch bei der verlängerten Überbrückungshilfe 
III Plus sind Unternehmen mit einem Coro-
nabedingten Umsatzeinbruch von mindestens       
30 % antragsberechtigt. Der Antrag wird 
durch prüfende Dritte gestellt. Durch die ver-
längerte Neustarthilfe Plus können Soloselbst-
ständige, deren Umsatz durch Corona weiter 
eingeschränkt ist, für Oktober bis Dezember 
zusätzlich bis zu 4.500 EUR erhalten.

Update: Wie das BMWi mitgeteilt hat, wer-
den die Fristen für die Antragstellung der 
Überbrückungshilfe III Plus und die Schluss-
abrechnung verlängert. Damit endet die An-
tragsfrist für die Überbrückungshilfe III Plus 
nun am 31. März 2022. Die Schlussabrech-
nung für die abgelaufenen Hilfsprogramme 
kann noch bis zum 31. Dezember 2022 vorge-
nommen werden.

Der Bundestag hat die Sonderregelungen zur Co-
ronapandemie nochmal – bis 31.08.2022 – verlän-
gert.

Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 
7.09.2021 die zeitliche Verlängerung des Anwen-
dungsbereichs des „Gesetzes über Maßnahmen 
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie“ bis zum 31.08.2022 beschlossen.

Konkret bedeutet das:

 � Mitgliederversammlungen können auch ohne 
Satzungsgrundlage bis dahin weiter virtuell 
durchgeführt werden.

 � Das Gleiche gilt für schriftliche Abstimmun-
gen, wenn sich die Hälfte der Mitglieder an der 
Abstimmung beteiligt.

 � Der Vorstand muss keine Mitgliederversamm-
lung einberufen, solange das aufgrund der Pan-
demiesituation nicht erlaubt oder nicht zumut-
bar ist.

 � Vorstände bleiben im Amt, auch wenn die sat-
zungsmäßige Amtszeit abgelaufen ist.

Die Gesetzesregelung, dass ein Vorstandsmitglied 
eines Vereins auch nach Ablauf seiner Amtszeit 
bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung 
seines Nachfolgers im Amt bleibt, gilt aber nur für 
Vorstände, deren Amtszeit bis zum 31.08.2022 
abläuft.

Überbrückungshilfen bis Ende 
2021 verlängert

Geltungsdauer des „Corana-Ge-
setzes“ wird verlängert
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Für Steuerzahler

Eine Frau hatte einen im Tierheim lebenden „Pro-
blemhund“ in ihr Herz geschlossen. Diesem kaum 
mehr vermittelbaren Tier wollte sie durch die 
dauerhafte Unterbringung in einer gewerblichen 
Tierpension helfen und übergab zu diesem Zweck 
bei einem Treffen mit einer Vertreterin eines ge-
meinnützigen Tierschutzvereins und der Tier-
pension einen Geldbetrag i. H. von 5.000 Euro. 
Der Tierschutzverein stellte der Frau über diesen 
Betrag eine Zuwendungsbestätigung („Spenden-
bescheinigung“) aus. Nachfolgend lehnten das 
Finanzamt und das Finanzgericht Köln einen 
Spendenabzug jedoch ab. Der Bundesfinanzhof 
hat die vorinstanzliche Entscheidung aufgehoben 
und die Sache an das Finanzgericht Köln zurück-
verwiesen, denn die Bestimmung eines konkreten 
Verwendungszwecks der Spende durch die Kläge-
rin stehe dem steuerlichen Abzug nicht entgegen. 
Voraussetzung sei nach Auffassung des Bundes-
finanzhofs jedoch, dass sich die Zweckbindung 
im Rahmen der vom Tierschutzverein verfolgten 
steuerbegünstigten Zwecke halte. Das Finanz-
gericht müsse prüfen, ob die Unterbringung des 
Hundes in einer Tierpension der Förderung des 
Tierwohles diene. Zwar fehle die für den Spen-
denabzug ebenfalls erforderliche Unentgeltlich-
keit der Zuwendung, wenn eine Spende einer 
konkret benannten Person zugutekommen solle 
und hierdurch letztlich verdeckt Unterhalt ge-
leistet oder eine Zusage erfüllt werde. Jedoch sei 
hiervon vorliegend nicht auszugehen, zumal der 
„Problemhund“ nicht der Frau gehört habe.

Wenn bisher in eigenen Haushalten lebende 
Steuerpflichtige mit jeweils einem eigenen Kind 
erst ab ihrer Heirat im Dezember des Veranla-

Kein Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende bei Heirat und 
Zusammenzug der Ehegatten im 
Dezember

gungsjahres zusammengezogen sind und sie die 
Zusammenveranlagung beantragen, steht ihnen 
kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu. 
So entschied das Finanzgericht München. Die 
Ehegatten gelten aufgrund der Zusammenver-
anlagung unabhängig davon, dass die Ehe erst im 
Dezember geschlossen wurde und die Vorausset-
zungen für eine Zusammenveranlagung erstmalig 
im Dezember erfüllt wurden, in keinem Kalender-
monat dieses Veranlagungszeitraums als alleinste-
hend mit der Folge, dass ihnen auch kein ermä-
ßigter Entlastungsbetrag für den Zeitraum von 
Januar bis November zusteht. Unabhängig von 
der tatsächlichen Wahl dieser Veranlagungsart sei 
im Jahr der Eheschließung auch eine zeitanteilige 
Inanspruchnahme des Entlastungsbetrages nicht 
möglich. Die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Splittingverfahrens seien nicht schon 
dann erfüllt, wenn die Möglichkeit zur Wahl die-
ser Veranlagungsart bestanden hätte, sondern erst, 
wenn der Steuerpflichtige sie tatsächlich gewählt 
habe.

Rentenzahlungen, die auf einem begünstigten 
Versicherungsvertrag beruhen, sind insgesamt 
den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuord-
nen und steuerfrei, soweit die Summe der aus-
gezahlten Rentenbeträge das in der Ansparzeit 
angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der 
Überschussanteile nicht übersteigt. Das entschied 
der Bundesfinanzhof. Bei dem vom Kläger abge-
schlossenen Rentenversicherungsvertrag handele 
es sich um eine Versicherung „auf den Erlebens-
fall". Eine solche Versicherung liege vor, wenn 
sie für den Bezugsberechtigten eine Versiche-
rungsleistung unter der Voraussetzung vorsehe, 
dass der Versicherungsnehmer einen bestimmten 
Zeitpunkt erlebe. Das sei bei der vom Kläger ab-
geschlossenen Rentenversicherung der Fall. Die 
Versicherungsleistung bestehe im Streitfall in der 

Problemhund im Tierheim: 
Zweckgebunde Spende kann an-
zuerkennen sein

Zur Besteuerung von Renten-
zahlungen aus einem vor 2005 
abgeschlossenen begünstigten 
Versicherungsvertrag mit Kapi-
talwahlrecht
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Zahlung einer lebenslangen Rente unter der Be-
dingung, dass der Kläger den vereinbarten Ren-
tenzahlungsbeginn erreiche. Auch die dem Kläger 
mit dem Kapitalwahlrecht eingeräumte Option, 
die lebenslange Rentenzahlung gegen Zahlung 
einer einmaligen Ablaufleistung zu beenden, war 
von dem Erreichen des Zeitpunkts des Rentenbe-
ginns abhängig. Der von dem Kläger abgeschlos-
sene Rentenversicherungsvertrag sei auch begüns-
tigt. Zu den begünstigten Verträgen gehörten 
auch Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht 
gegen laufende Beitragsleistung, wenn das Kapi-
talwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf Jahren 
seit Vertragsschluss ausgeübt werden könne. Eine 
solche Rentenversicherung liege im Streitfall vor.

Die Eheleute wohnten in ihrem Eigenheim in ei-
ner zunächst unbefestigten Sandstraße. Nachdem 
die Gemeinde die Sandstraße ausbauen ließ und 
die Anwohner an den Erschließungskosten betei-
ligte, mussten die Eheleute mehr als 3.000 Euro 
für den Ausbau der Straße vorauszahlen. In ihren 
Einkommensteuererklärungen machten sie je die 
Hälfte des Erschließungsbeitrags als geschätzten 
Lohnkostenanteil als Steuerermäßigung geltend. 
Das beklagte Finanzamt lehnte dies ab. Die Ein-
sprüche der Eheleute blieben erfolglos und die im 
Anschluss erhobenen Klagen wies das Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg ab. Die Revision der 
Eheleute gegen das Urteil des Finanzgerichts wies 

der Bundesfinanzhof als unbegründet zurück. Die 
Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, die 
jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem, bei-
spielsweise öffentlichem Grund erbracht werden, 
können begünstigt sein. Dabei müsse es sich al-
lerdings um Leistungen handeln, die in unmittel-
barem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. 
Hiervon sei insbesondere auszugehen, wenn der 
Haushalt des Steuerpflichtigen an das öffentli-
che Versorgungsnetz angeschlossen wird. Nach 
Auffassung des Gerichts sind die Arbeiten an der 
Straße - im Gegensatz zu solchen an einer indi-
viduellen Grundstückszufahrt ab der Abzweigung 
von der eigentlichen Straße - nicht grundstücks- 
und damit nicht haushaltsbezogen.

Wer berufsbedingt umzieht, kann die Ausgaben 
dafür steuermindernd geltend machen. Neben 
größeren Posten wie z. B. Maklerkosten, Fahrt-
kosten oder Kosten für die Spedition, die einzeln 
belegt werden müssen, ist auch ein Pauschbetrag 
für sonstige Umzugskosten absetzbar. Dazu hat 
das Bundesfinanzministerium neue Umzugspau-
schalen veröffentlicht, die bereits für Umzüge ab 
1. April 2021 gelten. Arbeitnehmer, die berufsbe-
dingt umziehen, können zunächst eine Pauschale 
von 870 Euro ansetzen. Für jedes weitere Haus-
haltsmitglied, z. B. Ehepartner, Kinder, Stief- oder 
Pflegekinder, kann ein Betrag von jeweils 580 
Euro hinzugerechnet werden. Wer umzieht, aber 
bislang keine eigene Wohnung hatte oder nicht 
in eine eigene Wohnung zieht, kann bei einem 
Wohnortswechsel zumindest eine Pauschale von 
174 Euro geltend machen. Voraussetzung ist, dass 
der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgte. 
Dabei kommt es nicht auf die Wegstrecke an, die 
durch den Umzug zum Arbeitsplatz eingespart 
wird, sondern auf die geringere Fahrtzeit: Wer 
durch den Umzug täglich rund eine Stunde we-
niger für den Weg zur Arbeit benötigt, kann die 
Pauschalen geltend machen.

Erschließung einer öffentlichen 
Straße ist keine begünstigte Hand-
werkerleistung

Bei berufsbedingtem Umzug er-
kennt Finanzamt höhere Pauscha-
len an
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Privat Krankenversicherte haben in ihrem Ver-
trag oft eine Regelung für Bonuszahlungen, wenn 
sie im betreffenden Jahr keine Krankheitskosten 
eingereicht haben. Bonuszahlungen einer priva-
ten Krankenkasse mindern jedoch die als Son-
derausgaben abzugsfähigen Krankenkassenbeiträ-
ge. Dies gilt zumindest für Bonuszahlungen, die 
unabhängig davon gezahlt werden, ob Versicherte 
überhaupt Krankheitskosten tragen mussten oder 
nicht. Privat Krankenversicherte sollten daher 
prüfen, ob die Bonuszahlung der Krankenkasse 
unter Berücksichtigung der steuerlichen Effekte 
günstiger ist, bevor sie endgültig auf die Einrei-
chung der tatsächlich entstandenen Kosten bei 
der Krankenkasse verzichten. Zudem ist die zu-
mutbare Belastung zu beachten, die sich nach der 
Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der an-
zuwendenden Steuertabelle und der Kinderzahl 
richtet. Im Falle einer beanspruchten Bonuszah-
lung dürfen selbst getragene Krankheitskosten 
nicht als außergewöhnliche Belastungen angesetzt 
werden. Ein Abzug von Kosten als außergewöhn-
liche Belastungen ist immer dann ausgeschlossen, 
wenn eine Versicherungs- und somit Erstattungs-
möglichkeit bestand, diese aber nicht beansprucht 
wurde, da es dann an der sog. Zwangsläufigkeit 
dieser Kosten fehlt.

Wegen einer Behinderung entstehen oft erhöhte 
Kosten, die steuerlich optimal geltend gemacht 
werden sollten. Und hier gibt es nun Positives zu 
berichten. Durch das „Gesetz zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen“ (BGBl I 2020, 
S. 2770) wurden die Behinderten-Pauschbeträge 
verdoppelt und die steuerlichen Nachweispflich-
ten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 ver-
schlankt. Ab 2021 wird eine Behinderung bereits 
ab einem Grad der Behinderung von 20 (bislang 
25) festgestellt und die Systematik in 10er-Schrit-
ten bis zu einem Grad der Behinderung von 100 
fortgeschrieben. Menschen, die hilflos sind, Blin-

de und Taubblinde erhalten einen Pauschbetrag 
von 7.400 EUR (bislang 3.700 EUR).

Beachten Sie | Auf die zusätzlichen Anspruchs-
voraussetzungen zur Gewährung eines Behinder-
ten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinde-
rung kleiner 50 wurde verzichtet.

Zudem wurde mit § 33 Abs. 2a Einkommen-
steuergesetz (EStG) eine behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale eingeführt, wodurch der 
aufwendige Einzelnachweis entfällt. Folgende 
Personen erhalten folgende Pauschalen:

 � 900 EUR: Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung von mindestens 80 oder von min-
destens 70 und dem Merkzeichen „G“.

 � 4.500 EUR: Menschen mit den Merkzeichen 
„aG“, „Bl“, „TBl“ oder „H“.

Beachten Sie | Über die Fahrtkostenpauschale 
hinaus sind keine weiteren behinderungsbeding-
ten Fahrtkosten als außergewöhnliche Belastung 
nach § 33 Abs. 1 EStG berücksichtigungsfähig. 
Die Pauschale ist bei Ermittlung des Teils der 
Aufwendungen, der die zumutbare Belastung 
übersteigt, einzubeziehen. Sie kann auch gewährt 
werden, wenn ein Behinderten-Pauschbetrag 
übertragen wurde.

Der Pflege-Pauschbetrag ist nun unabhängig von 
dem Kriterium „hilflos“ bei der zu pflegenden Per-
son möglich. Als Pflege-Pauschbeträge werden 
gewährt:

Steuerliche Folgen der Bonus-
Zahlung von privater Kranken-
kasse

Doppelte Behinderten-Pauschbe-
träge ab 2021

Übersicht ab 2021

Pflegegrad Pflege-Pauschbetrag

2 600 EUR

3 1.100 EUR

4 und 5 1.800 EUR
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Im privaten Bereich kommt es vor allem auf die 
persönlichen Verhältnisse an, ob Ausgaben vor-
gezogen oder in das Jahr 2022 verlagert werden 
sollten. Eine Verlagerung kommt bei Sonderaus-
gaben (z. B. Spenden) oder außergewöhnlichen 
Belastungen (z. B. Arzneimittel) in Betracht. Bei 
außergewöhnlichen Belastungen sollte man die 
zumutbare Eigenbelastung im Blick haben, deren 
Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Famili-
enstand und der Anzahl der Kinder abhängt. 

Praxistipp | Ist abzusehen, dass die zumutbare 
Eigenbelastung in 2021 nicht überschritten wird, 
sollten offene Rechnungen (nach Möglichkeit) 
erst in 2022 beglichen werden. Ein Vorziehen 
lohnt sich, wenn in 2021 bereits hohe Aufwen-
dungen getätigt wurden.

In die Überlegungen sind auch vorhandene Ver-
lustvorträge einzubeziehen, die Sonderausgaben 
oder außergewöhnliche Belastungen eventuell 
wirkungslos verpuffen lassen. Ist der Höchstbetrag 
bei Handwerkerleistungen (20 % der Lohnkos-
ten, maximal 1.200 EUR) erreicht, sollten Rech-
nungen nach Möglichkeit erst in 2022 beglichen 
werden. Dasselbe gilt, wenn in 2021 z. B. wegen 
Verlusten aus einer selbstständigen Tätigkeit keine 
Einkommensteuer anfällt. Denn dann kann kein 
Abzug von der Steuerschuld vorgenommen wer-
den. Ein Vor- oder Rücktrag der Steuerermäßi-
gung ist nicht möglich.

Hat der Steuerpflichtige die Veräußerung seines 
Grundstücks „eingefädelt“, liegt nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs grundsätzlich kein Gestal-
tungsmissbrauch vor, wenn er das Grundstück zu-
vor unentgeltlich auf seine Kinder überträgt, die es 
dann an den Erwerber veräußern. Der Veräuße-

rungsgewinn ist in diesen Fällen bei den Kindern 
nach deren (oftmals günstigeren) steuerlichen Ver-
hältnissen zu erfassen. 

Zum Hintergrund: Wurden private Grundstücke 
nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt, unterliegt 
der Veräußerungsgewinn der Besteuerung, wenn 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 

Sachverhalt       
Die Mutter M erwarb 2011 ein Grundstück. Be-
reits ein Jahr später übertrug sie das Eigentum 
unentgeltlich jeweils zu hälftigem Miteigentum 
auf ihre volljährigen Kinder. Diese verkauften das 
Grundstück noch an demselben Tag. Der Betrag 
wurde je zur Hälfte an die Kinder ausgezahlt. Die 
Verkaufsverhandlungen wurden allein durch M ge-
führt. Dadurch, dass nicht die M veräußert hatte, 
ergab sich unter dem Strich eine Steuerersparnis 
von rund 14.000 EUR. Das Finanzamt und das 
Finanzgericht Nürnberg rechneten den Verkaufs-
gewinn allerdings der M zu, da ein rechtlicher 
Gestaltungsmissbrauch vorliegen würde. Der Bun-
desfinanzhof sah das aber anders. Bei einem unent-
geltlichen Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger 
(im Streitfall die Kinder) die Anschaffung durch 
den Rechtsvorgänger (im Streitfall die Mutter) 
nach § 23 Abs. 1 S. 3 Einkommensteuergesetz 
(EStG) zuzurechnen. Diese Regelung dient, so der 
Bundesfinanzhof, der Verhinderung von Missbräu-
chen. Denn Anschaffung ist (nur) der entgeltliche 
Erwerb eines Wirtschaftsguts. Ohne die Regelung 
des § 23 Abs. 1 S. 3 EStG könnte die Besteuerung 
als privates Veräußerungsgeschäft durch eine un-
entgeltliche Übertragung auf einen Dritten um-
gangen werden.

Das Bestreben, Steuern zu sparen, macht für sich 
allein eine Gestaltung noch nicht unangemessen. 
Vorliegend ergibt sich ein „Steuervorteil“ allein 
daraus, dass die unentgeltliche Übertragung des 
Grundstücks von Gesetzes wegen akzeptiert wird – 
mit der Folge, dass ein Veräußerungsgewinn nicht 
vom Schenker, sondern vom Beschenkten nach 
dessen persönlichen Verhältnissen versteuert wer-
den muss.

Kein Gestaltungsmissbrauch: 
Grundstücksschenkung an die 
Kinder vor dem Verkauf 

Steuerung von Ausgaben im pri-
vaten Bereich

der KREISEL  4.-2021
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Dem Arbeitnehmer steht auch dann kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung, wenn er die Ent-
scheidung über das Tätigwerden im häuslichen 
Arbeitszimmer ohne eine ausdrückliche (schrift-
liche) Anweisung des Arbeitgebers getroffen hat 
und er der Empfehlung der Bundesregierung/der 
Länder gefolgt ist. Als Zeit der Corona-Pandemie 
wird dabei der Zeitraum vom 1.3.2020 bis zum 
31.12.2021 angenommen. Für den Tätigkeitsmit-
telpunkt ist der qualitative Schwerpunkt der Be-
tätigung maßgeblich. In der Coronazeit ist davon 
auszugehen, dass die Arbeiten im Betrieb und im 
Arbeitszimmer qualitativ gleichwertig sind, sodass 
die zeitlichen Aspekte entscheidend sind.

Beispiel     
Ein Arbeitgeber gestattet nur eine Person pro 
Großraumbüro. Arbeitnehmer AN verfügt über 
ein häusliches Arbeitszimmer und arbeitet fortan 
an drei Tagen pro Woche zu Hause. Folge: AN 
kann die Kosten für sein Arbeitszimmer ohne 
Höchstgrenze absetzen.

Beachten Sie | Alternativ (oder ohne häusliches 
Arbeitszimmer) kommt eine Homeoffice-Pau-
schale von 5 EUR für jeden Tag in Betracht, an 
dem die Tätigkeit ausschließlich in der Wohnung 
ausgeübt wird (max. 600 EUR im Jahr). 
Quelle | BMF, Schreiben vom 9.7.2021, Az. IV C 6 - S 
2145/19/10006 :013, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224440

Praxistipp | Im Streitfall ging es um die ein-
kommensteuerlichen Folgen der Gestaltung. Zu 
beachten ist aber auch, dass eine unentgeltliche 
Zuwendung Schenkungsteuer auslösen kann. Bei 
Schenkungen an die Kinder fällt aber nur dann 
Schenkungsteuer an, soweit die Zuwendung – un-
ter Berücksichtigung von Vorschenkungen inner-
halb eines 10-Jahres-Zeitraums – den Freibetrag 
von 400.000 EUR übersteigt.   
Quelle | BFH-Urteil vom 23.4.2021, Az. IX R 8/20, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 224334

Wegen der Corona-Pandemie arbeiten viele Ar-
beitnehmer in ihrem häuslichen Arbeitszimmer. 
Hier stellt sich die Frage, ob bzw. in welcher Höhe 
die Kosten für das Arbeitszimmer als Werbungs-
kosten abziehbar sind. Coronabedingt hat das 
Bundesfinanzministerium Sonderregelungen be-
kanntgegeben.

Hintergrund: Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer sind wie folgt abziehbar:

 � Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht,

 � ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet. 

Das häusliche Arbeitszimmer in 
Coronazeiten 
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Kann ein Firmenwagen für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt 
werden, ist dieser geldwerte Vorteil mit 0,03 % 
des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilome-
ter zu versteuern. Da infolge der Corona-Pande-
mie derartige Fahrten aber oft nicht durchgeführt 
werden, wirft dies Fragen zur lohnsteuerlichen 
Behandlung auf – und hier gibt es eine erfreu-
liche (neue) Sichtweise des Finanzministeriums 
Schleswig-Holstein. Wird dem Arbeitnehmer 
ein Firmenwagen dauerhaft zur Nutzung für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte überlassen, bleibt es zwar dabei, dass 
die 0,03 %-Regelung auch für Monate anzuwen-
den ist, in denen das Fahrzeug nicht für derar-
tige Fahrten genutzt wird. Ausnahme: Der Ar-
beitgeber hat mit Wirkung für die Zukunft ein 
Nutzungsverbot ausgesprochen. Wird der Pkw 
monatlich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten genutzt, ist eine Einzelbewertung zuläs-
sig, sodass pro Fahrt nur 0,002 % des Listenprei-
ses pro Entfernungskilometer zu versteuern sind. 
Das Wahlrecht kann während des Kalenderjahrs 
nur einheitlich ausgeübt werden. Neu ist, dass 
das Finanzministerium Schleswig-Holstein eine 
rückwirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs 
(Wechsel von der 0,03 %-Regelung zur Einzel-
bewertung oder umgekehrt für das gesamte Ka-
lenderjahr) zulässt.

Beachten Sie | Bei ihrer Einkommensteuerver-
anlagung sind Arbeitnehmer nicht an eine im 
Lohnsteuerabzugsverfahren angewandte 0,03 
%-Regelung gebunden. Sie können für das ge-
samte Jahr zur Einzelbewertung wechseln.  
Quelle | FinMin Schleswig-Holstein vom 21.5.2021, Az. VI 302 
- S 2334 - 372; Einkommensteuer-Kurzinformation Nr. 2021/12, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224165

Die neuen Merkblätter zum Kindergeld 2021 sol-
len einen Überblick über die wichtigsten Punk-
te der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeld 
geben. Sie können auf der Homepage des Bun-
deszentralamts für Steuern (www.iww.de/s5252) 
heruntergeladen werden.

Dienstwagenbesteuerung: Rück-
wirkender Wechsel der Bewer-
tungsmethode

der KREISEL  4.-2021

Merkblätter zum Kindergeld 2021
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im Wege der Schätzung wegen der Verletzung 
von Mitwirkungspflichten Stellung genommen.
Die Voraussetzungen für eine Schätzung hätten 
vorgelegen. Die Klägerin habe über ihre Angaben 
keine ausreichenden Aufklärungen gegeben und 
im Übrigen ihre Mitwirkungspflicht verletzt. Die 
Klägerin habe in Bezug auf die Bareinzahlung des 
Betrags von insgesamt 70.000 Euro auf ihr Kon-
to diesen Verpflichtungen nicht entsprochen. Die 
Klägerin behauptete, es habe sich bei dem ge-
nannten Betrag um ein Darlehen gehandelt. Sie 
habe aber den Darlehensgeber nicht benannt. Da-
mit habe sie die für die Besteuerung erheblichen 
Tatsachen nicht vollständig offengelegt. Für die 
steuerliche Behandlung eines Darlehens sei es von 
entscheidender Bedeutung, wer der Darlehensge-
ber sei. Denn sowohl das Finanzamt als auch das 
Finanzgericht müssten durch namentliche Be-
nennung des Darlehensgebers in die Lage versetzt 
werden, den Sachverhalt aufzuklären, etwa indem 
sie den Darlehensgeber befragen. Die Pflicht zur 
Benennung des Darlehensgebers habe die Klä-
gerin während des gesamten Verwaltungs- und 
Klageverfahrens nicht erfüllt. Weitere Ermittlun-
gen zur Person des Darlehensgebers waren nicht 
möglich, denn die Klägerin habe es ausdrücklich 
abgelehnt, weitere Angaben zur Identität des Dar-
lehensgebers zu machen, und der Darlehensgeber 
habe mitgeteilt, für weitere Auskünfte nicht zur 
Verfügung zu stehen. Die steuerpflichtigen Ein-
künfte seien der Höhe nach mit 70.000 Euro zu 
schätzen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der 
Steuerpflichtige bei der Einzahlung von Mitteln 
auf ein betriebliches oder auf ein sowohl betrieb-
lich wie privat genutztes Konto bei der Prüfung 
der Frage, ob steuerpflichtige Einnahmen oder 
nicht steuerpflichtige Vermögenszugänge (insbe-
sondere Darlehen oder Einlagen) vorliegen, we-
gen der von ihm selbst hergestellten Verbindung 
zwischen Privat- und Betriebsvermögen verstärkt 
zur Mitwirkung verpflichtet sei. Das Finanzamt 
bzw. das Finanzgericht könne bei Verletzung die-
ser Pflicht den Sachverhalt ohne weitere Sachauf-
klärung dahin würdigen, dass in Höhe der unauf-
geklärten Kapitalzuführungen nicht versteuerte 
Einnahmen vorliegen.

Eine GmbH, die ein Taxiunternehmen betrieb, 
wurde nach der Betriebsprüfungsordnung bis 2012 
als Kleinstbetrieb und ab 2013 als Kleinbetrieb 
eingestuft. In 2017 führte das Finanzamt bei der 
GmbH eine Lohnsteueraußenprüfung für 2013 
und 2014 sowie eine Betriebsprüfung für 2012 bis 
2014 als sog. Kombiprüfung durch. Die Betriebs-
prüfung wurde mit einer tatsächlichen Verstän-
digung abgeschlossen, die zu höheren Umsätzen 
und Gewinnen sowie zu zusätzlichen Arbeitslöh-
nen führte. Das Finanzamt hatte diese Verstän-
digung durch Erlass entsprechender Steuerbe-
scheide und eines Lohnsteuerhaftungsbescheids 
umgesetzt. Die GmbH machte daraufhin geltend, 
dass für 2012 eine Rückstellung für zusätzlichen 
Steuerberatungsaufwand im Zusammenhang mit 
der Prüfung und für 2014 eine Rückstellung für 
die Lohnsteuerhaftungsbeträge zu bilden seien. 
Beides lehnte das beklagte Finanzamt ab. Die 
hiergegen erhobene Klage hatte vor dem Finanz-
gericht Münster keinen Erfolg. Es hat in beiden 
Punkten die Bildung von Rückstellungen für un-
gewisse Verbindlichkeiten versagt. Für den zusätz-
lichen Beratungsaufwand habe im Zusammen-
hang mit der Außenprüfung im Jahr 2012 noch 
keine Rückstellung gebildet werden können, denn 
das auslösende Ereignis für die Aufwendungen sei 
erst deren Durchführung in 2017 gewesen. Am 
31.12.2012 habe die GmbH noch nicht mit einer 
späteren Prüfung rechnen müssen, weil sie nicht 
der Anschlussprüfung unterlag, da es sich bei ihr 
nicht um einen Großbetrieb handelte. Des Weite-
ren sei auch für die Lohnsteuernachforderung erst 
durch den Haftungsbescheid im Jahr 2017 eine 
Zahlungsverpflichtung der GmbH begründet 
worden. Eine Rückstellung dürfe zu einem frühe-
ren Bilanzstichtag nur gebildet werden, wenn mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen gewesen sei.

Das Finanzgericht Münster hat zur Erfassung von 
Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen 

Bildung einer Rückstellung für 
Steuernachforderungen im Steu-
erentstehungsjahr unzulässig

Bareinzahlungen als steuerpflich-
tige Einnahmen im Wege der 
Schätzung
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dungen gegen den Bericht sind zwar möglich, 
aber nicht rechtlich wirksam. Dies ist nur mit 
einem Einspruch gegen die nach der Prüfung 
erteilten geänderten Steuerbescheide mög-
lich. Die Umsatzsteuer-Sonderprüfung und die 
Lohnsteuer-Außenprüfung befassen sich mit 
abgegrenzten Prüfungsbereichen durch spezielle 
Fachkräfte der Finanzverwaltung. Daneben setzt 
die Finanzverwaltung noch Prüfer mit spezi-
ellen Fachkenntnissen, z. B. für Auslandsbezie-
hungen, Bewertung von Pensionsrückstellungen, 
aber auch Bundesbetriebsprüfer des Bundes-
zentralamtes für Steuern ein. Im Rahmen einer 
Betriebsprüfung - aber auch ohne diesen Anlass 
- holt das Finanzamt Auskünfte bei vielen Be-
hörden im Inland zu Sachverhalten mit steuer-
lichen Auswirkungen ein, gibt aber andererseits 
auch gewonnene Erkenntnisse durch Kontroll-
mitteilungen an andere Finanzbehörden weiter. 
Dies gilt auch für ausländische Steuerbehörden 
im Rahmen der zwischenstaatlichen Amtshilfe.

Die Abgabe von Speisen zum Verzehr an Ort 
und Stelle unterliegt grundsätzlich dem regulä-
ren Umsatzsteuersatz von 19 %. Für nach dem 
30.6.2020 erbrachte Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen (Getränke sind ausge-
nommen) erfolgte eine (befristete) Reduzierung 
auf den ermäßigten Steuersatz (7 %). Diese wur-
de durch das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz 
(BGBl I 2021, S. 330) bis Ende 2022 verlängert.

Unter die Außenprüfungen fallen die Betriebs-
prüfung, die Umsatzsteuer - Sonderprüfung und 
die Lohnsteuer-Außenprüfung. Daneben exis-
tiert noch die Steuerfahndung, die überwiegend 
zur Feststellung steuerstrafrechtlich relevanter 
Sachverhalte tätig wird. Die Betriebsprüfung wird 
gesetzlich nur tätig bei land- und forstwirtschaft-
lichen sowie gewerblichen Betrieben und bei frei-
beruflich Tätigen. Damit eine zweckmäßige Aus-
wahl der zu prüfenden Betriebe erfolgen kann, 
werden diese je nach Größe in bestimmte Klassen 
eingeteilt (Großbetriebe, Mittelbetriebe, Klein-
betriebe und Kleinstbetriebe). Je nach Einteilung 
wird auf der Verwaltungsseite häufig eine andere 
Dienststelle mit der Prüfung betraut: für Groß-
betriebe die Groß- und Konzernbetriebsprüfung, 
für Mittel- und Kleinbetriebe die Amtsbetriebs-
prüfungsstellen des Finanzamtes. Kleinstbetriebe 
werden häufiger direkt vom zuständigen Finanz-
amtssachbearbeiter geprüft. Die Betriebsprüfung 
beginnt mit den ersten Prüfungshandlungen. Die 
Anordnung, die dem zu prüfenden Betrieb mit-
zuteilen ist, enthält den Beginn, den zu prüfenden 
Zeitraum und auch den Namen des Prüfers/der 
Prüferin. In der heutigen Zeit der elektronischen 
Buchführung wird mit der Prüfungsanordnung 
auch häufig ein Datenträger angefordert, den der/
die Prüfer/in vorab auswertet. Dazu bedient sich 
der Prüfer in der Regel einer Analysesoftware. 
Diese Praxis wird auch von den Finanzgerichten 
als zulässig angesehen. Die Prüfung im Betrieb 
endet i. d. R. mit einer Schlussbesprechung, in 
der die Feststellungen des Prüfers/der Prüferin 
mit dem Steuerpflichtigen und seinem Berater 
erörtert werden. Daran anschließend wird der 
Prüfungsbericht erstellt und übersandt. Einwen-

Die Außenprüfung durch das Fi-
nanzamt

Auch im nächsten Jahr gilt: 7 % 
Umsatzsteuer für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen
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Es liegt keine Betriebsaufspaltung vor, wenn der 
das Besitzunternehmen beherrschende Gesell-
schafter nur über exakt 50 % der Stimmen in der 
Betriebsgesellschaft verfügt. Nach Meinung des 
Bundesfinanzhofs sind dem Gesellschafter die 
Stimmen seines ebenfalls beteiligten minderjähri-
gen Kindes nicht zuzurechnen, wenn in Bezug auf 
dessen Gesellschafterstellung eine Ergänzungs-
pflegschaft besteht.

Voraussetzungen für eine Betriebsaufspaltung

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn

 � ein Unternehmen (Besitzunternehmen) eine 
wesentliche Betriebsgrundlage an eine gewerb-
lich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft 
(Betriebsunternehmen) zur Nutzung überlässt 
(= sachliche Verflechtung) und 

 � eine Person oder mehrere Personen zusammen 
(Personengruppe) sowohl das Besitzunterneh-
men als auch das Betriebsunternehmen in dem 
Sinne beherrschen, dass sie in der Lage sind, in 
beiden Unternehmen einen einheitlichen ge-
schäftlichen Betätigungswillen durchzusetzen 
(personelle Verflechtung).

Praxistipp | Bei einer Betriebsaufspaltung lie-
gen Fluch und Segen dicht beieinander. Einerseits 
birgt eine unerkannte Betriebsaufspaltung die Ge-
fahr der ungewollten Aufdeckung stiller Reserven, 
wenn die sachliche oder personelle Verflechtung 
endet. Denn dann müssen die stillen Reserven 
der bisher an die Betriebsgesellschaft vermieteten 
bzw. verpachteten Wirtschaftsgüter (grundsätz-
lich) aufgedeckt und versteuert werden.

Allerdings kann die Betriebsaufspaltung als Ge-
staltungselement auch bewusst eingesetzt werden, 
um z. B. die Haftung zu beschränken.

Sachverhalt      
Die Steuerpflichtige A und ihre beiden Kinder 
waren mit dem Tod des Ehemanns und Vaters 
Gesellschafter der Betriebs-GmbH geworden. 
Dieser GmbH hatte A ein betrieblich genutztes 
Grundstück verpachtet. Nachdem A in einer Ge-
sellschafterversammlung, in der eine Ergänzungs-
pflegerin ihren minderjährigen Sohn vertrat, zur 
Geschäftsführerin der GmbH bestellt worden war, 
lag für das Finanzamt eine Betriebsaufspaltung 
vor. Denn A könne die GmbH, obwohl sie nur 
50 % der Stimmen innehabe, wegen ihrer elter-
lichen Vermögenssorge beherrschen (= personelle 
Verflechtung). Somit erziele A aus der Verpach-
tung gewerbliche Einkünfte. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg und der Bundesfinanzhof 
sahen das aber anders.

Sind ein Elternteil und dessen minderjähri-
ges Kind an der Betriebskapitalgesellschaft be-
teiligt, sind die Stimmen des Kindes jedenfalls 
dann nicht dem Elternteil zuzurechnen, wenn 
hinsichtlich der Gesellschafterstellung des Kin-
des eine Ergänzungspflegschaft angeordnet ist. 
Eine „Patt-Situation“, bei der ein Gesellschafter 
nur exakt 50 % der Stimmen der Betriebsgesell-
schaft hält, reicht grundsätzlich nicht aus. Dies 
gilt selbst dann, wenn der Gesellschafter die lau-
fende Geschäftsführung innehat (Geschäfte des 
täglichen Lebens).     
Quelle | BFH-Urteil vom 14.4.2021, Az. X R 5/19, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 224586; BFH, PM Nr. 31/21 vom 9.9.2021

Keine Betriebsaufspaltung bei 
einem „Stimmen-Patt”
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bei geringfügigen Beträgen zu bilden. In einem 
Beschluss vom 18.3.2010 (Az. X R 20/09) hatte 
der Bundesfinanzhof dies noch anders gesehen 
und u. a. ausgeführt, dass die periodengerechte 
Abgrenzung im Interesse einer Buchführungs-
vereinfachung nicht übertrieben werden darf. 

Dürfen Arbeitnehmer einen betrieblichen Pkw 
auch für Privatfahrten nutzen, müssen sie sich 
häufig an den Kosten beteiligen (laufende Kos-
ten oder Beteiligung an den Anschaffungskos-
ten). Der Bundesfinanzhof hat nun klargestellt, 
wie mit zeitraumbezogenen Zuzahlungen umzu-
gehen ist und hat dabei der Ansicht der Finanz-
verwaltung eine Absage erteilt.

Hintergrund: Zahlt der Arbeitnehmer für die 
außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen 
Pkw ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Nut-
zungswert und damit auch den geldwerten Vor-
teil.

Sachverhalt      
Nach dem Kfz-Überlassungsvertrag musste der 
Arbeitnehmer für die Anschaffung des Fahr-
zeugs in 2010 eine einmalige Zuzahlung (20.000 
EUR) leisten. Die Zuzahlung erfolgte für einen 
Zeitraum von 96 Monaten. Bei einer vorzeitigen 
Rückgabe, einem Verkauf oder Tausch sollten 
dem Arbeitnehmer für jeden nicht genutzten 
Monat 1/96 erstattet werden. Das Finanzamt 
setzte für die Privatnutzung einen geldwerten 
Vorteil von 6.876 EUR pro Jahr an (1 % vom 
Bruttolistenpreis x 12 Monate). Die Zuzahlung 
verteilte es nicht anteilig auf die Dauer der Nut-
zungsüberlassung (20.000 EUR/ 96 Monate = 
208,33 EUR pro Monat). Vielmehr sei der nach 
Anrechnung im Zahlungsjahr 2010 verbleiben-
de Zuzahlungsbetrag in den Folgejahren auf den 
Privatnutzungswert (6.876 EUR) anzurechnen. 
Entsprechend mindere die Einmalzahlung den 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Hamburg liegt kein steuerfreier Sanierungsge-
winn im Sinne des § 3a Einkommensteuergesetz 
(EStG) vor, wenn es dem Gläubiger an der erfor-
derlichen Sanierungsabsicht fehlt.

Hintergrund: Verzichten Gläubiger auf Forde-
rungen gegenüber einem sanierungsbedürftigen 
Unternehmen, ist dieser Betrag erfolgswirksam 
auszubuchen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können diese Sanierungsgewinne aber nach § 3a 
EStG steuerfrei bleiben. Eine unternehmensbezo-
gene Sanierung liegt vor, wenn der Steuerpflichti-
ge für den Zeitpunkt des Schuldenerlasses u. a. die 
Sanierungsabsicht der Gläubiger nachweist. Im 
Streitfall gelangte das Finanzgericht aber zu der 
Überzeugung, dass eine Sanierungsabsicht nicht 
einmal mitentscheidend für den Forderungserlass 
war. Dem Gläubiger ging es allein um eigennüt-
zige Motive, nämlich um die Abwicklung des ei-
genen Engagements und um die Erzielung eines 
bestmöglichen Ergebnisses hieraus.

Beachten Sie | Die eingelegte Nichtzulassungs-
beschwerde hat der Bundesfinanzhof zurückge-
wiesen. 
Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 12.6.2020, Az. 5 K 160/17, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222176; BFH, Beschluss vom 
27.11.2020, Az. X B 63/20

Für eine periodengerechte Gewinnermittlung 
müssen bilanzierende Unternehmen (z. B. eine 
GmbH) Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 
bilden. Ein aktiver RAP ist anzusetzen, wenn 
Aufwendungen (z. B. Miete) für das nächste Ge-
schäftsjahr bereits im laufenden Jahr bezahlt wur-
den. Nach neuer Sichtweise des Bundesfinanzhofs 
(16.3.2021, Az. X R 34/19) sind aktive RAP auch 

Kein steuerfreier Sanierungsge-
winn: Erlass der Forderung aus 
eigennützigem Interesse

Aktiver Rechnungsabgrenzungs-
posten auch bei geringer Bedeu-
tung zu bilden

Zeitraumbezogene Zuzahlung für 
einen auch privat genutzten be-
trieblichen Pkw 
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privaten Nutzungswert nur bis Ende 2012 (20.000 
EUR ./. 6.876 EUR (für 2010) ./. 6.876 EUR (für 
2011) ./. 6.248 EUR (für 2012) = 0 EUR). Dieser 
Sichtweise hat der Bundesfinanzhof aber eine Ab-
sage erteilt. 

(Einmal-)Zahlungen, die der Arbeitnehmer für 
die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen 
Kfz zeitraumbezogen leistet, sind bei der Bemes-
sung des geldwerten Vorteils auf den Zeitraum, 
für den sie geleistet werden, gleichmäßig zu ver-
teilen. Im Streitfall waren sie monatlich vorteils-
mindernd zu berücksichtigen. Dies gilt – entgegen 
der Verwaltungssichtweise – auch bei Zuzahlun-
gen zu den Anschaffungskosten eines auch zur 
Privatnutzung überlassenen Kfz.   
Quelle | BFH, Beschluss vom 16.12.2020, Az. VI R 19/18, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 223086

Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehme-
risch genutzten Gegenständen (z. B. Photovol-
taikanlagen) erfordert eine zeitnahe Zuordnung 
zum Unternehmensvermögen. Wurde die Zuord-
nung bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht 
dokumentiert, ist sie spätestens bis zur gesetzli-
chen Abgabefrist für Steuererklärungen gegen-
über dem Finanzamt zu erklären. Für Anschaffun-
gen und Herstellungen in 2020 gelten verlängerte 
Fristen: Da die Abgabefrist für Steuererklärungen 
für 2020 um drei Monate verlängert worden ist, 
gilt nun der 31.10.2021. 

Beachten Sie | Da der 31.10.2021 ein Sonntag 
ist, endet die Frist erst mit Ablauf des nächstfol-
genden Werktags. Ist der 1.11.2021 in dem Bun-
desland, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetz-
licher Feiertag, endet die Frist erst mit Ablauf des 
2.11.2021.

Praxistipp | Ist noch keine Zuordnung erfolgt, 
sollte dem Finanzamt die Zuordnung mit einem 
formlosen Schreiben angezeigt werden, wenn ab-
sehbar ist, dass dem Finanzamt die Jahreserklä-
rung 2020 nicht bis zum 1.11. bzw. bis 2.11.2021 
vorliegen wird. 

Sofern keine zeitnahe Zuordnung erfolgt, gibt es 
hier vielleicht einen Rettungsanker: Der Bundes-
finanzhof hat nämlich in 2019 Zweifel geäußert, 
ob die deutsche (restriktive) Sichtweise mit dem 
Unionsrecht in Einklang steht. Er hat dem Euro-
päischen Gerichtshof daher im Kern zwei Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt:

 � Darf ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für 
die Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
vorsehen?

 � Welche Rechtsfolgen hat eine nicht (rechtzei-
tig) getroffene Zuordnungsentscheidung?

Quelle | BMF-Schreiben vom 20.7.2021, Az. IV A 3 - S 
0261/20/10001 :014; BFH, Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 
3/19, EuGH C-45/20; BFH, Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 
7/19, EuGH C-46/20

Vorsteuerabzug: Frist für Zuord-
nung endet Anfang November 
2021
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Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen 
hat die Broschüre „Vereine & Steuern“ neu auf-
gelegt (Stand: Juni 2021). Der Ratgeber wendet 
sich an Vereinsvorstände (insbesondere an Kas-
senwarte) und behandelt von der Gemeinnüt-
zigkeit bis zur Zuwendungsbestätigung wichtige 
Themen. Die Broschüre ist auf der Website des 
Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen (un-
ter www.iww.de/sl1675) verfügbar.

Stellt eine gemeinnützige Einrichtung eine Zu-
wendungsbestätigung über eine Sachspende aus, 
obwohl tatsächlich eine Geldspende vorlag, ent-
fällt nicht zwingend der Spendenabzug. Das stellt 
der Bundesfinanzhof (BFH) klar. Der Fall betraf 
eine Spende an ein Tierheim, mit dem die Unter-
bringungskosten eines Hundes in einer gewerb-
lichen Tierpension finanziert werden sollten. Die 
Spenderin hatte das Geld direkt an die Tierpensi-
on übergeben, weswegen der Verein für die dafür 
erbrachte Leistung fälschlicherweise eine Zuwen-
dungsbestätigung über eine Sachspenden ausge-
stellt hatte. Gegenstand der Spende war aber – so 
der BFH – die Übernahme einer in Geld zu er-
füllenden Forderung. Dabei handelt es sich nicht 
um eine Sachzuwendung, sondern um eine Geld-
zuwendung. Dass der Verein eine Zuwendungs-
bestätigung für eine Sachspende (nach amtlichem 
Mustertext) ausstellte, führte aber nicht zum Aus-
schluss des Spendenabzugs. Die Bescheinigung 
enthielt nämlich alle erforderlichen Angaben – 
insbesondere also die Höhe des zugewendeten 
Betrags, den beabsichtigten Verwendungszweck, 
den steuerbegünstigten Status des Spendenemp-
fängers und den Zeitpunkt der Zuwendung. Das 
sind alle Angaben, die für den Abzug einer Geld-
spende wesentlich sind.

Hinweis:      
Zweck der Unterscheidung zwischen Geld- und 
Sachzuwendungsbestätigungen – so der BFH – 
ist, dass die bei einer Sachzuwendung geltenden 
besonderen Anforderungen nach § 10b Abs. 3 
Sätze 1 bis 4 EStG überprüft werden können. Das 
betrifft vor allem die Wertermittlung. Bei einer 
Geldspende kommt es darauf nicht an.

Als Sachspende ausgewiesene 
Geldspende kann abzugsfähig 
sein

Broschüre „Vereine & Steuern“ 
neu aufgelegt
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...haben eine Erkrankung, an der sie frühzeitig 
sterben werden.

Gemeinsam mit ihren Familien stehen sie vor 
einer großen Herausforderung: Ihre Zukunfts-
vorstellungen werden mit der Diagnose zerschla-
gen. Die Lebenssituation verändert sich, der All-
tag muss neugestaltet werden und die Themen 
„Krankheit“, „Sterben“ und „Trauer“ beschäftigen 
die gesamte Familie. 

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. ist für die-
se Familien da — seit über 30 Jahren! 

1990 von betroffenen Familien für betroffene Fa-
milien gegründet, begleitet er bundesweit — ab 
der Diagnose, im Leben und im Sterben und über 
den Tod hinaus.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst 
(AKHD)Hannover wurde 2005 eröffnet und ist 
Anlaufstelle für Familien mit Kindern/Jugendli-
chen/jungen Erwachsenen mit einer lebensver-
kürzenden Erkrankung in und im Umkreis von 
ca. 50 km um Hannover.

Er unterstützt und begleitet die Kinder sowie die 
Eltern und Geschwister.

Die Begleitung ist kostenfrei.

Mehr als 50.000 Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland ...

www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinder-
und-jugendhospizdienste/hannover/

Spendenkonto:    
Sparkasse Hannover   
IBAN: DE98 2505 0180 0910 33 9554 
BIC: SPKHDE2HXXX


